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Antragstellung Teilzeit/Beurlaubung 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Mai 2016 informierte ich Sie über die Einschränkungen, die bei Teilzeitanträgen 

bevorstehen, wenn es sich um eine Voraussetzungslose Teilzeit (§ 63 LBG/§11 

Abs.2 TV-L) oder Beurlaubung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen (§70 LBG/§28 

TV-L) handelt.  

Eine Teilzeit wird dann nicht mehr oder nur nach eingehender Einzelfallprüfung 

möglich sein. 

 

TIPP: 

Führen Sie zur Begründung Ihres Teilzeitantrages alle wichtigen persönlichen 

Gründe auf einem formlosen Zusatzblatt auf! 

 

Wichtige Gründe können sein: 

 TZ wird seit Jahren aufgrund persönlicher Lebenssituation gewählt 

 TZ wird aufgrund einer Pflegesituation (auch ohne Pflegestufe) gewählt 

 TZ aus gesundheitlichen Gründen, um Überlastung zu vermeiden 

 … 

Rat: Sollte Ihr Teilzeitantrag abgelehnt werden, melden Sie sich umgehend! 

Gemeinsam können wir nach Lösungen suchen.  

Der Personalrat setzt sich für Sie ein! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Marga Bourceau        

11/2016 
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